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’DHZ‘-Gespräch

mit der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium 
und Beauftragten der Bundesregierung für den Mittelstand, Margareta Wolf (Bündnis 90/Die Grünen)

Bürokratische Hürden abbauen
’DHZ‘: Sie vertreten eine moderne

Mittelstandspolitik, was genau ist

das Neue daran?

Wolf: Moderne Wirtschaftspolitik

muss das Prinzip der sozialen

Marktwirtschaft mit dem der Nach-

haltigkeit verbinden. Die Schaffung

von mittelstandsgerechten Rahmen-

bedingungen, die auf Dauer tragen,

ist dabei eines der Hauptanliegen

der Bundesregierung. Mit der Steu-

erreform haben wir hier einen ent-

scheidenden Schritt nach vorne ge-

tan, auch wenn manchmal das

Gegenteil behauptet wird. Objektive

Beurteilungen untermauern jedoch

den Fortschritt, den wir zugunsten

des Mittelstands erreicht haben.

Auch mit unserem „Aktionspro-

gramm Mittelstand“ tragen wir der

gesellschafts- und wirtschaftspoliti-

schen Bedeutung des Mittelstandes

Rechnung. In dem Programm haben

wir die Vielzahl der Einzelmaßnah-

men gebündelt, die sich zugunsten

kleiner und mittlerer Unternehmen

auswirken. Dazu gehören neben der

Überprüfung und Verbesserung der

Rahmenbedingungen zum Beispiel

die Modernisierung der Aus- und

Weiterbildung, die Sicherung der Fi-

nanzierung des Mittelstandes vor

dem Hintergrund der Änderungen

auf den Finanzmärkten sowie die

Unterstützung der Innovationsfähig-

keit und der Internationalisierung

des Mittelstandes. Zu moderner

Wirtschaftspolitik gehört für mich

nicht zuletzt der Abbau bürokrati-

scher Hürden, die insbesondere klei-

ne und mittlere Unternehmen tref-

fen. Einige davon haben wir schon

genommen. Unser nächstes ehrgeizi-

ges Projekt in diesem Zusammen-

hang ist die einheitliche Unterneh-

mensnummer für den gesamten Ver-

kehr zwischen Unternehmen und

Verwaltung. 

’DHZ‘: Die meisten Handwerksbetrie-

be fühlen sich durch die Steuerre-

form nicht entlastet. Es fehlen

mittelstandsfreundliche Signale und

viele hoffen, diese Signale kommen

jetzt von Ihnen.

Wolf: Diese subjektive Einschätzung

geht an der Realität im Mittelstand

und im Handwerk vorbei. Deshalb

appelliere ich an den Mittelstand,

sachlich und nicht emotional an das

Thema heranzugehen. Mit der Steu-

erreform hat die Bundesregierung

ein deutliches mittelstands- und da-

mit auch handwerksfreundliches Sig-

nal gesetzt. Die Steuerreformen der

Bundesregierung führen bis 2005 zu

einer Nettoentlastung von 95 Milliar-

den Mark. Davon entfallen rund 30

Milliarden Mark auf den Mittelstand.

Bereits in diesem Jahr wird er – ins-

besondere durch den De-facto-Weg-

fall der Gewerbesteuer – um netto

13,7 Milliarden Mark entlastet. Gera-

de das Handwerk, meist in Form ei-

nes Personenunternehmens organi-

siert, zählt zu den Gewinnern der

Reform. Die leider immer noch geäu-

ßerte Behauptung, Personengesell-

schaften seien durch die Steuerre-

form gegenüber Kapitalgesellschaf-

ten benachteiligt worden, ist falsch. 

’DHZ‘: Bitte erklären Sie das

genauer.

Wolf: Man kann es nicht oft genug

sagen: Wirtschaftlich maßgebend

bei der (Einkommens-)Steuerbelas-

tung ist letztlich der Durchschnitts-

steuersatz und nicht der Spitzen-

steuersatz. Deshalb muss der Ver-

gleich zwischen Kapital- und Perso-

nengesellschaften bei der Durch-

schnittssteuerbelastung ansetzen.

Bei Kapitalgesellschaften liegt sie

nunmehr inklusive Gewerbesteuer

und Solidaritätszuschlag bei fast 39

Prozent. Ein lediger Personenunter-

nehmer erreicht im Jahr 2005 eine

vergleichbare Einkommensteuerbe-

lastung (mit Gewerbesteuer und So-

lidaritätszuschlag) erst bei einem

Gewinn von rund 250000 Mark. 95

Prozent aller Personenunternehmen

liegen aber mit ihren Gewinnen un-

ter dieser Grenze. Im Handwerk ist

der Anteil – wie Sie wissen – leider

noch deutlich größer! Ein verheirate-

ter Personenunternehmer muss so-

gar ein zu versteuerndes Einkom-

men von über 480 000 Mark erwirt-

schaften, um der gleichen Steuerbe-

lastung wie eine Kapitalgesellschaft

zu unterliegen. 

Auch im Detail haben wir wichtige

Signale für ein mittelstandsfreundli-

ches Steuerklima gesetzt. Der halbe

durchschnittliche Steuersatz bei Be-

triebsveräußerungen wurde wieder

eingeführt. Die so genannte Mittel-

stands-AfA (Sonder- und Ansparab-

schreibung) blieb erhalten. Kleine

und mittleren Unternehmen erhalten

so zusätzlich wichtige Liquiditätsvor-

teile, um Investitionen zu finanzie-

ren. Mit der Möglichkeit, einzelne

Wirtschaftsgüter zum Buchwert steu-

erneutral übertragen zu können, er-

leichtern wir die Umstrukturierung

mittelständischer Personengesell-

schaften. 

’DHZ‘: Derzeit wird die Fortsetzung

der Unternehmensteuerreform vor-

bereitet. Worum geht es dabei?

Wolf: Die Bundesregierung steht

hier in einem intensiven Dialog mit

der Wirtschaft. Noch vor der Som-

merpause wird ein Gesetzesentwurf

dem Kabinett vorgelegt. Neben Fra-

gen der steuerlichen Organschaft

und des Außensteuerrechts stehen

steuerliche Fragen der Umstrukturie-

rung, gerade auch von Personen-

unternehmen, auf dem Prüfstand.

Nach meiner Auffassung erfordert

der immer intensivere Wettbewerb,

dass Unternehmen ihre Strukturen

flexibel anpassen können. Die Um-

wandlung oder Reorganisation von

Unternehmen darf dabei nicht durch

eine „Besteuerung zur Unzeit“ be-

hindert werden. Ich setze mich des-

halb unter anderem für Verbesserun-

gen bei der Realteilung ein oder für

die Einführung einer Reinvestitions-

rücklage im Sinne des § 6b EstG,

die bei den Veräußerungsgewinnen

eine Gleichstellung zu den Kapital-

gesellschaften bewirken könnte.

’DHZ‘: Als Grünen-Politikerin zählen

Sie zu den „Realos“ und haben

Kontakte zu allen Wirtschaftsverbän-

den. Gibt es für Sie einen Spagat

zwischen Öko- und Wirtschaftspoli-

tik?

Wolf: Nein. Leider neigt unsere Ge-

sellschaft dazu, eher Gräben aufzu-

tun, wo keine sind. Ökologie und

Wirtschaftspolitik gehören für mich

untrennbar zusammen. Nehmen Sie

beispielsweise die Kosten für die

Altlasten, die zahlen wir als Steuer-

zahler in vielen Fällen doch alle.

Wirtschaftspolitik kann auf Dauer

nur erfolgreich sein, wenn sie öko-

nomische Effizienz, soziale Sicher-

heit und ökologische Verantwortung

in Einklang bringt. Kurzfristige Ge-
winne stehen meist in keinem Ver-

hältnis zu langfristigen ökonomi-

schen Belastungen unserer Volks-

wirtschaft. Wir kommen nicht umhin,

wir müssen den Standort Deutsch-

land auch mittel- und langfristig auf

ein sicheres Fundament stellen.

’DHZ‘: Sie haben Arbeitsminister

Walter Riester für die Reform der

betrieblichen Mitbestimmung heftig

kritisiert und damit Pluspunkte beim

Mittelstand gesammelt. Wollen Sie

die Kleinunternehmer als Wähler ge-

winnen?

Wolf: Wenn es um den Mittelstand

geht, geht es um unsere Zukunft, es

geht um Beschäftigung und um Aus-

bildungsplätze. Dies ist ein zu erns-

tes Thema, um hier populistisch zu

sein. Es ging mir auch bei der Mit-

bestimmung nicht darum, irgendwen

zu kritisieren. Ich diskutiere in der

Sache. Und da gab es bei der Re-

form des Betriebsverfassungsgeset-

zes einige Regelungen, die aus mei-

ner und aus Sicht meiner Fraktion

zugunsten des Mittelstandes verbes-

sert werden mussten und auf Betrei-

ben des Wirtschaftsministers auch

verbessert wurden.

Davon abgesehen: Ich halte über-

haupt nichts davon, wirtschaftspoli-

tische Maßnahmen, insbesondere

wenn es den Mittelstand angeht, am

nächsten Wahltermin zu orientieren.

Das nutzt weder Ihnen im Handwerk

noch dieser Bundesregierung. Oder

einmal außerhalb jeder Ideologie:

Das Handwerk ist durch die Ände-

rungen im Betriebsverfassungs-

gesetz so gut wie nicht betroffen.

Die Mitbestimmung selbst hat durch

ihre stabilisierende Wirkung dazu

beigetragen, dass wir ein Wohl-

standsniveau erreicht haben, das

wir in der Geschichte vorher nie hat-

ten. Nehmen Sie die Umstrukturie-

rungen in den neuen Bundesländern

und in Berlin in den vergangenen elf

Jahren. Ohne das Mitwirken aller Be-

troffenen wäre dies, auch wenn wir

hier weiter am Ball bleiben müssen,

kaum möglich gewesen. 

’DHZ‘: Sie haben einen grünen

Unternehmerbeirat gegründet. Was

wird dort beraten?

Wolf: Im Unternehmerbeirat meiner

Fraktion sind vor allem junge Unter-

nehmer und fast ausschließlich

Mittelständler vertreten. Dort wer-

den alle wichtigen Aspekte der

Mittelstandspolitik diskutiert. In den

letzten Monaten waren dies insbe-

sondere Steuerfragen, Fragen der

Betriebsverfassung, Aspekte der

Mittelstandsfinanzierung oder auch

die Intensivierung des Bürokratieab-

baus. Letztens haben wir gemein-

sam mit dem Bundesumweltminister

darüber diskutiert, wie Unternehmen

durch das Öko-Audit und durch Um-

welt-Management-Systeme Kosten

senken können. Sie sehen, das brei-

te Spektrum der Mittelstandspolitik

ist vertreten.

Interview: Marina Richter, Berlin-
Brandenburgisches Handwerk

Versicherung: Erfolgsbilanz der Inter

Partner des Handwerks beim
finanziellen Risiko

Nach zehn Jahren organisatorisch-
struktureller Aufbauarbeit im Osten
Deutschlands und der Bildung zahl-
reicher neuer Versorgungswerke als
Rückkopplung im Westen präsen-
tierte sich die Mannheimer Inter Ver-
sicherung in Berlin auf einer Presse-
konferenz als Handwerksversicherer
Nr. 1 in den neuen und Nr. 2 in den al-
ten Bundesländern. Wie Klaus Nebe-
lung, Vertrieb und Organisation
Handwerk der Inter Versicherungs-
gruppe, betonte, begann die eigentli-
che Erfolgsgeschichte als Hand-
werksversicherer mit der Aufhebung
der Gebietsabsprache berufsständi-
scher Versicherer in der Bundesrepu-
blik der achtziger Jahre und dem so-
fortigen Einstieg in den ostdeutschen
Versicherungsmarkt nach dem Fall
der Mauer. Die Idee der Versor-
gungswerke als Selbsthilfevereine
habe sich schnell im Osten durchge-
setzt. Bis zum Februar 1991 habe die
Inter das im Westen erprobte Prinzip
der Versorgungswerke flächende-
ckend im Osten verankern können.
„Die Inter wurde auf diese Weise
plötzlich auch ein interessanter Ge-
sprächspartner für die Handwerksor-
ganisationen im Westen. Die zahlrei-
chen Gespräche führten zur Bildung
von Versorgungswerken in Kassel,

Mannheim, Münster, Lübeck, Flens-
burg, Hamburg, Hildesheim, Ge-
samt-Bayern, Gesamt-Baden-Würt-
temberg, Rhein-Main sowie mit dem
Bund Deutscher Zimmermeister“,
berichtete Nebelung. Heute betreue
die Inter bundesweit 57 Versorgungs-
werke. Die beantragte Versorgungs-
summe in den Kollektivrahmenver-
trägen liege in der Zielgruppe Hand-
werk weit über 2 Milliarden Mark bei
etwa 30 000 Mitgliedschaften von Be-
trieben. Die Versorgungssumme in
der Unfallversicherung betrage noch
einmal 1,35 Milliarden Mark. Gegen-
über der ’DHZ‘ betonte Vorstands-
vorsitzender Bernd Jansen: „Auch
wir spüren natürlich die Flaute in
manchen Segmenten des Hand-
werks, z. B. im Bauwesen. Deshalb
haben wir ein sehr breites Beratungs-
spektrum. Wir schwatzen einem
Unternehmer, der gar keine Finan-
zierungsgrundlagen hat, keine Le-
bensversicherung auf. Aber wir bera-
ten auch jeden in finanzielle Schwie-
rigkeiten geratenen Handwerksmeis-
ter in Ausweichchancen. Es ist nicht
immer sinnvoll, in einer Krise Versi-
cherungen einfach zu kündigen. Wir
bieten Produkte an, die die unterneh-
merische Risikobereitschaft des
Handwerksmeisters flankieren.“ hbo

Statistisches Bundesamt: 38,5 Millionen Erwerbstätige 

Jahreszeitlich bedingter Anstieg
Im April 2001 hatten nach vorläu-

figen Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes in Wiesbaden 38,5
Millionen Erwerbstätige ihren Ar-
beitsort in Deutschland, 235 000 Per-
sonen oder 0,6 Prozent mehr als ein
Jahr zuvor. Der Beschäftigungsan-
stieg gegenüber dem Vormonat fiel
im April 2001 mit 153 000 Personen

wesentlich schwächer aus als ein
Jahr zuvor (+212 000). Saisonberei-
nigt zeigte sich im April 2001 keine
Veränderung der Erwerbstätigkeit
gegenüber dem Vormonat. In den er-
sten vier Monaten dieses Jahres lag
das Beschäftigungsniveau in Deutsch-
land saisonbereinigt fast unverändert
bei 38,7 Millionen Personen. dhz
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EU-Osterweiterung: Braucht die EU eine konsensfähige Vision?

Schmerzhafte Geburtswehen
beim Expansionsprozess

Bis Ende 2002 soll der Vertrag
von Nizza von allen 15 EU-
Staaten ratifiziert sein, um
danach neue Mitglieder aus
Mittel- und Osteuropa aufnehmen
zu können. 

Das Volk der Iren wurde des-
halb Anfang Juni zu den
Wahlurnen gerufen und es

tat, was Bürger anderer Partnerlän-
der – darunter Deutschland – nur in
Meinungsumfragen können: Es lehn-
te die EU-Osterweiterung ab. 

Zwar lag die Wahlbeteiligung äu-
ßerst niedrig, aber die Ablehnung fiel
mit rund 54 Prozent deutlich aus.
Brüssel zeigte sich überrascht und
schockiert gleichermaßen, hatte doch
der kleine Inselstaat wie kein zweites
Land von der EU-Mitgliedschaft
profitiert. Die Wirtschaft des Landes
wächst seit Jahren am schnellsten in
Europa und erstmals in der Ge-
schichte gelang es dem grünen Insel-
staat, seine chronische Arbeitslosig-
keit zu besiegen. 

Das ist der Erfolg einer weitsichti-
gen Wirtschaftspolitk mit niedrigen
Steuern für Unternehmen und Priva-
te, der freilich auch von EU-Milliar-
den angeschoben wurde. Dennoch,
die Überraschung in Brüssel über
den Ausgang des Referendums gibt
einerseits zu Verwunderung Anlass,
kennzeichnet aber andererseits die
Überzeugtheit der EU-Politik von
ihren Zielen und die Selbstherrlich-
keit der Administration diese Ziele
zu erreichen.

Nur wenige Monate vor der Ab-
stimmung, im Januar dieses Jahres,
wurde das kleine Irland von der EU-
Kommission an den Pranger gestellt.
Grund: Die Inflation, die infolge des
wirtschaftlichen Booms ausgeufert
war. Ende vergangenen Jahres lag
die Teuerung auf der grünen Insel bei
etwa sieben Prozent und zu Jahresbe-
ginn waren es über fünf Prozent.
Durch Steuersenkungen und zusätz-
liche Investitionen sah EU-Wäh-
rungskommissar Pedro Solbes die
Gefahr einer konjunkturellen Über-
hitzung. Ein Aufschrei der Empö-
rung ging durch das bislang begeis-
tert das blaue Sternenbanner
schwenkende Irland, das wirtschaft-
lich erreicht hat, wonach sich  Länder
wie Deutschland seit Jahren sehnen.
Besonders empört waren die Iren
über die Empfehlung Brüssels, weite-
re Steuersenkungen zu unterbinden.
Was in früheren Zeiten die irische
Notenbank mit Sicherheit getan hät-
te, die EZB aufgrund ihrer auf den
gesamten Euroraum ausgerichteten
Stabilitätspolitik aber nicht tun kann,
nämlich  die Geldpolitik verschärfen,
das wurde jetzt von der irischen Fi-
nanz- und Wirtschaftspolitik ver-
langt.

Das Unbehagen an der Größe

Doch die eigentlichen Ursachen
des „So-nicht“ aus der EU-Periphe-
rie liegen tiefer. Ein kleines Land be-
fürchtet noch kleiner zu werden,
wenn es eine gesamteuropäische Ge-
meinschaft geben wird. In Nizza fühl-
ten sich viele „Kleine“ von den „Gro-

ßen“ übervorteilt. Zwar dürfte das
Gros der Europäer den Intentionen
der Politiker von einem freiheit-
lichen und friedlichen Gesamteuropa
folgen, doch der Preis ist vielerorts
noch umstritten. So sind im Vertrag
von Nizza vor allem der Übergang zu
Mehrheitsabstimmungen im Minis-
terrat, aber auch die Straffung der
Brüsseler Kommission weit hinter
dem Erforderlichen zurückgeblie-
ben. Auch der Gipfel von Göteborg
brachte kaum Rückbesinnung auf
das, was allen nützt. Das was die Iren
in einem friedlichen Wahlgang zum
Ausdruck brachten, nämlich tiefes
Misstrauen, entlud sich in Göteborgs
und jüngst auf Salzburgs Straßen in
Gewalt. Zwar richteten sich die Aus-
schreitungen gegen die fortschreiten-
de Globalisierung, doch zeigen beide
Arten von Protest, dass sich die Bür-
ger von der Politik überrollt fühlen
und ihre täglichen Sorgen nicht be-
rücksichtigt sehen.

EU-Osterweiterung, das wirft vor
allem für die in Grenznähe zu Mittel-
und Osteuropa lebenden Menschen
konkrete Fragen auf, die auch an de-
ren Existenz gehen können. Angst
herrscht bei den Arbeitnehmern um
die Arbeitsplätze und Löhne, die
durch Scharen von Billigkräften aus
dem Osten eingenommen oder ge-
drückt werden könnten. Die Unter-
nehmen sehen Chancen, aber auch
erhebliche Risiken. Als Chancen er-
öffnen sich für die Betriebe durch die
EU-Osterweiterung die Erschlie-
ßung neuer Märkte, grenzüberschrei-
tende Kooperationen und eine Kom-
pensierung des künftigen Bedarfs an
Fachkräften.

Positiv niederschlagen können
sich diese Vorteile aber nur dann,
wenn es der Politik gelingt, durch fle-
xible und inhaltlich differenzierte
Fristen bei der Freizügigkeit von Ar-
beitnehmern und bei der Dienstleis-
tungsfreiheit – wie vom ZDH gefor-
dert – den Übergang abzufedern.

Laut Baden-Württembergischem
Handwerkstag (BWHT) sind bis zu
einem Drittel aller Betriebe des Bau-
handwerks in ihrer Existenz gefähr-
det, wenn die Osterweiterung ohne
eine ausreichende Übergangsfrist bei
der Dienstleistungsfreiheit in Gang
gesetzt wird. Das Handwerk fordert
fünf bis sieben Jahre.

Einiges deutet darauf hin, dass die
Einsicht in die Unumgänglichkeit fle-
xibler Übergangsfristen bei der
Osterweiterung nunmehr auch bei
der EU-Kommission Platz greift.
Derweil droht neues Ungemach. Un-
ter den Osteuropäern breitet sich
Unmut über die Maastricht-Kriterien
aus. Umstritten ist die zweijährige
Übergangsfrist nach dem EU-Bei-
tritt, die der Euroeinführung vorge-
schaltet ist. Europas Geburtswehen
im Prozess des Zusammenwachsens
scheinen unendlich. Der frühere EU-
Kommissar Ralf Dahrendorf be-
fürchtet, dass die EU für viele vom
Hoffnungsträger zum Störenfried
wird. Er fordert daher eine neue
„Story“ für Europas Einheit, eine
neue Begründung, die Europas Bür-
ger begreifen und unterstützen
können. heu

EU-Gipfel mit Verdruss: Blutige Krawalle

Hooligandatei gefordert
Die belgischen Behörden bereiten
sich bereits darauf vor, dass auch
unter ihrer EU-Präsidentschaft in
der zweiten Hälfte dieses Jahres
Krawalle die Gipfeltreffen in
Gent und Brüssel begleiten
werden.

Obwohl in der Berichterstattung
über den Göteborg-Gipfel die bruta-
len Straßenkrawalle im Mittelpunkt
standen, haben die Staats- und Re-
gierungschefs getagt und Weichen-
stellungen getroffen. Immer deut-
licher zeigt sich, dass die Europäische
Union voraussichtlich in drei Jahren
die ersten neuen Mitglieder aufneh-
men wird. 

Die Staats- und Regierungschefs
der EU haben den zwölf Beitritts-
kandidaten zugesichert, dass die Er-
weiterung der Gemeinschaft zügig
fortgesetzt werde. Mit den Kandida-
tenländern, die alle Voraussetzungen
für einen Beitritt erfüllen, sollten die
Verhandlungen „bis Ende 2001 abge-
schlossen werden können“, heißt es
in der Schlusserklärung. Diese Ab-

sichtserklärung wurde von den Kan-
didatenländern, deren politische
Führer nach Göteborg eingeladen
worden waren, freudig begrüßt. Der
Druck auf die EU, sich rasch auf
gemeinsame Verhandlungspositionen
zu einigen, sei nun gestiegen. 

Die Beratungen im weiträumig ab-
gesperrten Messe- und Kongresszen-
trum Göteborgs wurden von schwe-
ren Ausschreitungen begleitet. Ein
Polizist griff zur Schusswaffe; ein jun-
ger Mann wurde angeschossen und
erlag inzwischen seinen Verletzun-
gen. Bundeskanzler Schröder und
andere Staats- und Regierungschefs
verurteilten die kriminellen Gewalt-
täter, die das Recht zu friedlichen
Demonstrationen missbrauchten. Die
europäischen Außen- und Innenmi-
nister Frankreichs sowie Sicherheits-
fachleute wollen jetzt nach Wegen
suchen, wie den Polithooligans beizu-
kommen ist. Die Aufstellung einer
Hooligandatei soll es der Polizei und
Grenzschützern erlauben, Chaoten
bereits beim Grenzübertritt zu er-
kennen und abzufangen. haf

Toni Hinterdobler: EU-Osterweiterung ist beschlossene Sache

Größere Handwerksbetriebe könnten
von den neuen Märkten profitieren

Die anstehende EU-Osterweite-
rung birgt zahlreiche Chancen,
aber auch Risiken für die deut-
schen Handwerker. 

Diese These vertrat Toni Hinter-
dobler, Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Niederbayern·
Oberpfalz und Sprecher der „Ar-
beitsgemeinschaft der Wirtschafts-
kammern entlang der Grenzen zu
den mittel- und osteuropäischen EU-
Beitrittsstaaten“, vor Vertretern der
Journalistenvereinigung der deut-
schen Handwerkspresse (jvh) auf ei-
ner Informationsreise nach Brüssel. 

Hinterdobler machte deutlich,
dass es völlig verschiedene Perspekti-
ven des Interesses an der EU-Oster-
weiterung gäbe. Vom Bundesver-
band der deutschen Industrie, der
sich schnell neue Märkte erwarte,
über den tschechischen Präsidenten
Vaclav Claus, der meint, die Tsche-
chen stellten sich dem Wettbewerb
und die Guten würden schon überle-
ben, bis hin zum Handwerksmeister,
der die Extremmeinung vertrete, die
Grenzen sollten dicht gehalten wer-
den, reiche das Interessensspektrum.
Über das Ob der EU-Osterweiterung
zu diskutieren sei hinfällig, bekräftig-
te Hinterdobler. Sie sei beschlossene
Sache. Nun gehe es darum, die Er-
weiterung mittelstandsverträglich zu
gestalten. Zielgruppe der Hilfsmaß-
nahmen, die die Arbeitsgemeinschaft

im Auge habe, sei zum einen der
Mittelstand, der die Märkte erobern
wolle. Dem gebe man Hilfestellung
und ermuntere ihn, jede Chance zu
nutzen, in neue Nischen vorzustoßen.
Die Hilfsmaßnahmen richteten sich
aber auch an diejenigen Unterneh-
men, die keine Marktpotenziale in
den EU-Beitrittsländern hätten, weil
sie aufgrund ihrer Strukturen aus-
schließlich für den lokalen Markt ar-
beiteten und an die ganz kleinen, die
ausschließlich Standardleistungen
anbieten könnten. Gerade diese
Unternehmen müsse man im Fokus
haben, denn diese bekämen Konkur-
renz von beweglicheren Betrieben
und von Konkurrenten aus dem Os-
ten. Dieser Risikogruppe müsse bei-
gestanden werden. 

Die Beitrittsländer in Osteuropa
eröffneten dem deutschen Handwerk
auch unvergleichliche Chancen, so
Hinterdobler. Osteuropa biete neue
Märkte. Auch qualifizierte Bauleis-
tungen würden nachgefragt, so dass
Bauunternehmer im Osten Chancen
hätten, freilich nur mit lokalen Part-
nern. Außerdem böten die Beitritts-
länder außerordentliche Ressourcen
bei den Arbeitskräften, weiß Hinter-
dobler. Gerade Tschechien und Po-
len böten gut ausgebildete Fachar-
beiter und Ingenieure und das deut-
sche Handwerk sei aufnahmefähig
für Fachleute und benötige diese
künftig mehr denn je. 

Andererseits seien die Risiken der
EU-Osterweiterung nicht zu überse-
hen. Der Wettbewerbsdruck sei um-
so höher, je näher das Unternehmen
an der Grenze liege und je ortsunab-
hängiger der Standort der Leistungs-
erbringung sei. Das Lohnniveau im
Osten liege bei einem Achtel bis ei-
nem Fünftel unseres Lohnniveaus
bei einer Kaufkraft von etwa einem
Drittel. Besonders die Bauwirtschaft
werde wegen dieser erheblich niedri-
geren Kosten betroffen sein. Eine
Entsenderichtlinie werde diese nur
teilweise schützen. Es werde Markt-
verluste für die kleineren Unterneh-
men geben, die größeren könnten die
Globalisierungseffekte nutzen. Die
Strategie für die Unternehmen kön-
ne nur lauten: mehr Individualität,
mehr Qualität, mehr Kundennähe.
Die Kammern könnten Hilfestellung
leisten bei der Bildung von Netzwer-
ken und Kooperationen und bei der
interkulturellen Verständigung. 

Vor allem aber den politischen Er-
weiterungsprozess müsse man steu-
ern, erläuterte der Sprecher der Ar-
beitsgemeinschaft. Hinterdobler for-
derte: „Wir müssen aufpassen, dass
die außenpolitischen Träumereien
nicht die Oberhand gewinnen!“
Stattdessen müsse das Vorsichts-
prinzip gelten und daher Regeln für
die Arbeitnehmerfreizügigkeit und
die Dienstleistungsfreiheit geschaf-
fen werden. rub

’DHZ‘-Fachwort
Beitrittskandidaten
für die erweiterte
Europäische Union
Angestrebt wird der Beitritt von
zwölf Staaten, darunter zehn
Staaten Ost- und Mitteleuropas.
Zur ersten Beitrittsrunde sollen
Estland, Polen, Ungarn, Tsche-
chien, Slowenien und Zypern
gehören. Allen Anwärtern ist ge-
meinsam, dass ihre Wirtschafts-
leistung noch weit vom Durch-
schnitt der EU entfernt ist. Das
zusammengefasste Brutto-
inlandsprodukt aller zwölf Bei-
trittskandidaten betrug 1999 nur
4,3 Prozent des EU-Vergleichs-
werts, obwohl ihre Einwohner-
zahl fast 30 Prozent der Einwoh-
nerzahl in der EU ausmacht. Das
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
ergibt für die Osteuropäer gera-
de 38 Prozent des EU-Durch-
schnitts. Allerdings haben
Zypern und Slowenien das EU-
Schlusslicht Griechenland bereits
überholt. Nicht zuletzt durch die
Beitrittsperspektive ist Mittel-
und Osteuropa jedoch zu einer
Boomregion geworden. Die wirt-
schaftlichen Wachstumsraten
sind in den meisten Ländern
Mittel- und Osteuropas höher
als im EU-Durchschnitt. Die Um-
orientierung des Außenhandels
von Ost nach West ist weitge-
hend abgeschlossen und mit
Ausnahme Rumäniens und Bul-
gariens funktioniert die Markt-
wirtschaft bereits weitgehend.

Streifen- und Eckfeldanzeigen im Textteil:
Satzspiegel für 1⁄1 Seite: 480 mm hoch/325 mm breit
Seitenvolumen: 2880 Textmillimeter
Spaltenzahl im Textteil: 6
Spaltenbreite im Textteil: 51 mm

Technische Daten
Satzspiegel: 480 mm hoch/325 mm breit
Spaltenbreite: 51 mm im Textteil
Spaltenzahl: 6 im Textteil

1

51 mm

2

106 mm

3

160 mm

4

215 mm

5

270 mm

6

325 mm
6 Textspalten
je 51 mm breit

sw 2 c mehrfarbig
Mindestvolumen 857 Textmillimeter 12.684,– 1 14.835,– 1 19.137,– 1
(für kleinere Formate gilt der Preis des Mindestvolumen)
mm-Preise*: sw 2 c mehrfarbig
858 bis 1150 Textmillimeter Volumen (Streifen = 143 bis 191 mm hoch) 14,80 1 17,31 1 22,32 1
1151 bis 1439 Textmillimeter Volumen (Streifen = 192 bis 239 mm hoch) 12,92 1 15,43 1 20,44 1
ab 1440 Textmillimeter Volumen (Streifen ab 240 mm Höhe) 10,85 1 13,36 1 18,38 1
* Der Umrechnungsfaktor 1,1666 dient nur der Ermittlung des Mengen rabattes. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Weitere Formate und Preisbeispiele siehe Seite 3.
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Standardformate   Breite x Höhe

1/1 Seite
325 mm x 480 mm

2/1 Seite Panorama
675 mm x 480 mm

1/2 Seite quer
325 mm x 240 mm

1/2 Seite hoch
160 mm x 480 mm

1/3 Seite quer
325 mm x 160 mm

1/3 Seite hoch
106 mm x 480 mm

2/3 Seite quer
325 mm x 320 mm

2/3 Seite hoch
215 mm x 480 mm
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sw 31.248,– 1

2c 38.472,– 1

mehrfarbig 52.920,– 1

sw 67.704,– 1

2c 83.356,– 1

mehrfarbig 114.660,– 1

sw 15.624,– 1

2c 19.236,– 1

mehrfarbig 26.460,– 1

sw 14.208,00 1
2c 16.617,60 1
mehrfarbig 21.427,20 1

sw 20.832,00 1
2c 25.651,20 1
mehrfarbig 35.289,60 1

Magazin-Format* 
DIN A4
215 mm x 280 mm

Doppel-Magazin
454 mm x 280 mm

Textteilanzeige
Nach Absprache 
mit dem  Verlag
51 mm x 100 mm

Schacht-Anzeige
454 mm x 150 mm

Sonderformate      Breite x Höhe

sw 16.576,00 1
2c 19.387,20 1
mehrfarbig 24.998,40 1

sw 32.558,40 1
2c 38.883,60 1
mehrfarbig 51.508,80 1

sw 3.650,00 1
2c 3.901,00 1
mehrfarbig 4.403,00 1

sw 25.368,00 1
2c 29.670,00 1
mehrfarbig 38.274,00 1

10 % Selbstständigen-
 Kombi-Rabatt für
 Anzeigen aus der

 gleichen Kampagne im
gleichen Zeitraum

Deutsche Handwerks Zeitung 
479.653 verbr. Exempl. (IVW 2/11)

+ handwerk magazin
73.521 verbr. Exempl. (IVW 2/11)

= Selbstständigen-Kombi
Verbreitete Auflage zusammen:

553.174 Exemplare

* Selbstständigen-Kombi: 
Magazinformat Deutsche Handwerks Zeitung + 1/1 Seite handwerk magazin
4c: 34.143,21 1 (bereits abgezogen: 3 % Staffelrabatt, 10 % Kombirabatt)

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.



Diese Anzeigen werden im Regionalteil platziert. Bei Überbuchung und entsprechender Auslastung können regionale Anzeigen auch auf anderen Seiten (Wechselseiten) platziert werden. Das liegt im Ermessen des Verlags.
Sonderplatzierungen, wie z. B. Eckfeldanzeigen/Wechselseiten sind nur auf Anfrage möglich. Hierauf wird ein Platzierungszuschlag von 10 % erhoben.
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Auflagen und Millimeterpreise der Regionalausgaben:
Exemplare mm-Preis s/w

Baden-Württemberg
Freiburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.600 1,98 1
Karlsruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.300 1,98 1
Konstanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.600 1,98 1
Mannheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.400 1,98 1
Heilbronn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800 1,98 1
Reutlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 1,98 1
Stuttgart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.400 2,25 1
Ulm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.800 1,98 1
Baden-Württemberg-Kombi. . . . . . . . . . . . . . 127.900 7,16 4
Sonderpreise für Kombinationen:
Rhein-Neckar-Kombi (Heilbronn, Mannheim). . . . 24.200 2,83 1
Neckar-Kombi (Heilbronn, Mannheim, Stuttgart) . . . . . 52.600 4,07 1
Baden-Kombi (Freiburg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim) 57.900 4,73 1
Württemberg-Kombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 5,64 1
(Heilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Ulm)

Bayern
Mittelfranken/Nürnberg . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.700 1,98 1
Niederbayern/Passau u.Oberpfalz/Regensburg 36.200 2,25 1
Oberbayern/München . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.900 2,82 1
Oberfranken/Bayreuth. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.900 1,98 1
Schwaben/Augsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.700 1,98 1
Unterfranken/Würzburg. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.700 1,98 1
Bayern-Kombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.200 7,77 4
Sonderpreise für Kombinationen:
Oberbayern, Schwaben, Ulm . . . . . . . . . . . . . 112.400 5,09 1
Oberbayern, Niederbayern/Oberpfalz. . . . . . . . . . 105.100 4,42 1
Schwaben, Ulm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.500 3,45 1
Schwaben, Oberbayern. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.600 4,19 1

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Exemplare mm-Preis s/w
Hessen
Rhein-Main (Darmstadt u. Frankfurt) . . . . . . . . . . 30.100 2,25 1
Kassel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.300 1,98 1
Wiesbaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.800 1,98 1
Hessen-Kombi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.200 5,38 4
Sonderpreise für Kombinationen:
Rhein-Main, Wiesbaden. . . . . . . . . . . . . . . . . 53.900 3,58 1
Kassel, Wiesbaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.100 3,45 1
Kassel, Rhein-Main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.400 3,45 1

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Chemnitz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.100 1,98 1
Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.700 1,98 1
Erfurt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.700 1,98 1
Ostthüringen/Gera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200 1,75 1
Halle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.100 1,98 1
Südthüringen/Suhl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 1,70 1
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen-Kombi . . . 97.300 6,41 4
Sonderpreise für Kombinationen:
Sachsen (Chemnitz, Dresden) . . . . . . . . . . . . . 47.800 3,45 1
Thüringen (Erfurt, Gera, Suhl). . . . . . . . . . . . . . 33.400 3,45 1
Sachsen, Thüringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.200 6,08 1
Satzspiegel:
480 mm hoch/325 mm breit
Anzeigenteil: 7 Spalten, je 45 mm breit (= 3360 mm)
Textteil: 6 Spalten, je 51 mm breit (= 2880 mm)
Belegung mehrerer Regional ausgaben (gilt nicht für Kombinationspreise):
2 Regionalausgaben abzüglich  5 % 
3 Regionalausgaben abzüglich 10 % 
4 Regionalausgaben abzüglich 15 % 
5 Regionalausgaben abzüglich 20 % auf die Millimeterpreise der belegten Regionalaus-
gaben für Anzeigen (ohne Textänderung). Bei Belegung von mehr als 5 Regionalausgaben
(ohne Textänderung) gilt der Millimeterpreis der Gesamtausgabe (s/w = 9,30 1, 
2c = 11,45 1, 4c = 15,75 1) 
Mehrere Regionalaus gaben mit Textänderung auf Anfrage  (Wechselkosten).
Farbanzeigen: Zuschlag pro Farbe 25 % auf s/w-Anzeigenpreis.

PREISLISTE NR. 60 R
der Regionalausgaben
Gültig ab 1. 1. 2012

Fordern Sie die regio-
nalen Mediadaten an!
Tel. 0 82 47/3 54-1 12

Rabattstaffeln: siehe Seite 1
Druckunterlagen: siehe Seite 6
Beilagen: siehe Seite 5

Für die Abwicklung von Aufträgen gelten die Preisliste Nr. 60 und die Geschäftsbedingungen des Verlages.
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Preise 0⁄00 Exemplare bis 20 g bis 30 g bis 40 g bis 50 g

Gesamt- oder Teilbelegung 160,– 1 195,– 1 230,– 1 250,– 1

Schwerere Beilagen auf Anfrage.
Beigelegte Gegenstände ab 3 mm Stärke verursachen zusätzlich Portokosten. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Format: Maximum 240 � 340 mm/Minimum 148 � 105 mm, größere Formate bei entsprechender Falzung möglich
Muster: Der Beilagenauftrag wird für den Verlag erst nach Vorlage eines Originalbeilagenmusters (5-fach) und dessen

 verarbeitungstechnischer Prüfung verbindlich
Auflagen: Gesamtauflage: 482.000 Exemplare

Auflagen der Regionalausgaben: siehe Seite 4
Belegungsmöglichkeiten: Es können nur komplette Regionalausgaben belegt werden – Teilbelegung einer Regionalausgabe ist nicht möglich
Branchenbeilagen: Bau/Ausbau ca. 175.000 Expl.

Metall ca.  30.000 Expl.
Holz ca.  65.000 Expl.
Kfz ca.  30.000 Expl.
Mindestauflage: 30.000 Exemplare – weitere Branchen und Kombination mit handwerk magazin auf Anfrage

Beilagenschluss: 14 Tage vor Anzeigenschluss
Liefertermin: zum Anzeigenschluss, jedoch nicht vorher
Anlieferadresse: Presse-Druck- und Verlags-GmbH Augsburg, Kennwort DHZ Nr. ..., Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg
Konkurrenz-Ausschluss/
Alleinbelegung: nicht möglich
Geschäftsbedingungen: Für die Abwicklung von Aufträgen gelten die Preisliste Nr. 60 und die Geschäftsbedingungen des Verlages.

FLYING PAGE/Titelseiten-Postkarte* 
Mögliche Auflagen, Ausstattung, Termine und Preise: auf Anfrage

} aktuelle Auflagen beim Verlag erfragen

Bei eventuell auftretenden Verarbeitungsschwierigkeiten hat die Fertigstellung der Auflage  Vorrang vor der Beilegung.
* Zahlungsbedingung: Vorauskasse

PROSPEKTBEILAGEN/AD-SPECIALS*
Preisliste Nr. 60, gültig ab 1. 1. 2012

BEILAGEN
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Druck: Rotationsoffset-Druck gemäß DIN ISO 12647-3:2004
Tonwertumfang: 3–92 % (druckender Tonwertbereich)
Max. Gesamtfarbauftrag: 240 %
Druckzunahme bei 40%igem Rastertonwert: 26,1 % gemäß DIN ISO 12647-3
Anschnitt: Nicht möglich
Raster: 36 bis maximal 40
Beginn Vollton: Bei 92 % gemäß DIN ISO 12647-3
Strichstärken: Negativlinien mind. 0,1

Positivlinien mind. 0,1
Linien im Raster mind. 0,5 mm

Papier: 52 g, maschinenglatt, Zeitungspapier, hochweiß
Druckreihenfolge: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Druckunterlagen in digitaler Form: Filmanlieferung ist nicht möglich. Referenzproofs werden nicht erstellt.

Schmuckfarben sind aus den entsprechenden C/M/Y/K-Werten zu erzielen.
Dateien: Hochauflösende, druckfähige PDF-Datei, Version 1.3 oder 1.4,  Proof (farbverbindlich) mit Medienkeil,

Dateiauflösung: 260 dpi (200 dpi) Bitmaps/Strich 1200 dpi
Medien: Benutzer und Passwort für den FTP-Zugang bitte telefonisch erfragen unter 0 82 47/3 54-1 33.
Datenträger: CD/DVD
Achtung bei Farbanzeigen: Aus technischen Gründen werden Zusatzfarben aus den Skalenfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz gedruckt und können deshalb
vom Farbfächer abweichen. Prozessbedingte Farbschwankungen berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen. Bei der Erstellung von Druckunterlagen mit HKS-Z-Farben ist
auf die richtige Schreibweise (z.B. HKS05 oder HKS13) und die im vom Pressedruck Augsburg erstellten Farbfächer dafür definierte CMYK-Werte zu achten. 
Maßgeblich für die Qualität der Druckwiedergabe ist die Einhaltung von DIN ISO 12647-3 in Verbindung mit dem QUIZ-Farbprofil „ISOnewspaper26v4“ bei der
Konvertierung von RGB nach CYMK. Informationen zur Norm sowie das Farbprofil zum Download finden Sie unter www.ifra.com. Ohne Lieferung eines Proofs auf
objektentsprechendem Papier (Zeitungspapier) kann keine verbindliche Farbwiedergabe  gewährleistet werden. Kontroll-Proofs werden nicht erstellt.
Reklamationen aufgrund nicht korrekter Daten/Unterlagen können vom Verlag nicht anerkannt werden. Auftragserteilung mit Anzeigenkopie im Voraus an 
Holzmann Medien, Media Sales & Services DHZ, Gewerbestraße 2, 86825 Bad Wörishofen.
Ausführliche Informationen zu Druckunterlagen in digitaler Form erhalten Sie im Internet unter www.deutsche-handwerks-zeitung.de oder Tel. 0 82 47/3 54-1 33.
Falls auf Kundenwunsch kleinere machbare Änderungen an den Daten vorgenommen werden,  erfolgen diese  gegen Berechnung. Anzeigenneusatz gegen 
Berechnung möglich.

VORGABEN FÜR DIE ANLIEFERUNG
VON DRUCKUNTERLAGEN

Stand 7/2011
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16 Auflagen-Kontrolle:

17 Auflagen-Analyse: Exemplare pro Ausgabe im Jahresdurchschnitt
(1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011)

Druckauflage: 483.714

Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA): 479.675

Verkaufte Auflage: 477.931
Abonnierte Exemplare 471.248

davon
470.065 Mitgliederstücke

Sonstiger Verkauf 6.680
Einzelverkauf 3

Freistücke: 1.744

Rest-, Archiv- und Belegexemplare: 4.039

Wirtschaftsraum Anteil an tatsächl. verbreiteter Auflage

% Exemplare

Inland
Ausland

99,96
0,04

479.471
204

100,00 479.675

18 Geografische Verbreitungsanalyse:

Gliederung nach Anteil an tatsächl. verbr. Auflage
Nielsen-Gebieten/Bundesländern in % Exemplare

Nielsen-Gebiet I
Schleswig-Holstein 0,00 0
Hamburg 0,02 96
Niedersachsen 0,02 96
Bremen 0,00 0

Nielsen-Gebiet II
Nordrhein-Westfalen 0,05 240

Nielsen-Gebiet IIIa
Hessen 14,53 69.649
Rheinland-Pfalz 0,03 144
Saarland 0,00 0

Nielsen-Gebiet IIIb
Baden-Württemberg 26,56 127.340

Nielsen-Gebiet IV
Bayern 38,96 186.786

Nielsen-Gebiet V
Berlin 0,04 192

Nielsen-Gebiet VI
Brandenburg 0,04 192
Mecklenburg-Vorpommern 0,02 96
Sachsen-Anhalt 3,27 15.685

Nielsen-Gebiet VII
Sachsen 9,71 46.577
Thüringen 6,75 32.378

Tatsächlich verbreitete Inlandsauflage 100,00 479.471

AUFLAGEN- UND
VERBREITUNGSANALYSE

Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA)

Holzmann Medien GmbH & Co. KG | Postfach 1342 | 86816 Bad Wörishofen | Gewerbestr. 2 | 86825 Bad Wörishofen | Telefon 0 82 47/3 54-126 | Telefax 0 82 47/3 54-4126  | E-Mail: anzdhzhm@holzmann-medien.de
Internet: www.deutsche-handwerks-zeitung.de | www.holzmann-medien.de
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19 Branchen/Wirtschaftszweige/Unternehmenstypen
Abteilung/ Empfängergruppe Anteil an tatsächlich
Gruppe/ lt. Klassifikation der Wirtschaftszweige verbreiteter Auflage
Klasse % Exemplare

Produzierendes Gewerbe
15, 16 Ernährungsgewerbe 4,09 19.610
17, 18, 19 Textil- und Bekleidungsgewerbe 1,89 9.062
20 Holzgewerbe 2,61 12.514
21, 22 Papier- und Verlagsgewerbe 0,32 1.534
23, 24, 25 Chemische Industrie 0,07 336
14, 26 Steine und Erden 1,00 4.795
27, 28 Metallbe- und -verarbeitung/Mechanik 4,07 19.514
29 Maschinenbau 1,73 8.295
30, 31, 32 Elektrotechnik/Elektronik/Nachrichtentechnik 0,36 1.726
33 Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 3,25 15.583
34 Fahrzeugbau 0,64 3.069
36 Möbel-, Schmuck- und Spielwarenherstellung 2,76 13.233

Baugewerbe
451–452 Bauhauptgewerbe 17,47 83.764
453–454 Bauinstallation und Ausbaugewerbe 32,00 153.431

Handel
50 Kfz-Handel und -Reparatur 6,05 29.008
51 Großhandel und Handelsvermittlung 0,06 288
521–526 Einzelhandel 1,17 5.610
527 Gebrauchsgüter-Reparatur 3,16 15.151

Dienstleistungsgewerbe
65, 66, 67 Kredit- und Versicherungsgewerbe 0,05 240
72 Datenverarbeitung 0,79 3.788
741–746 Beratung/Planung/Werbung 0,05 240
747, 9301 Reinigungsgewerbe 4,76 22.823
9302 Frisörgewerbe 9,03 43.296
748, 9303 Sonst. Dienstleistungsgewerbe 1,29 6.185

Öffentliche Einrichtungen
75 Gebietskörperschaften 0,18 863
80 Erziehung und Unterricht 0,13 623
91 Interessenvertretungen 0,57 2.733
85, 92 Sonst. öffentliche Einrichtungen 0,11 527

Keine Angaben 0,34 1.630

100,00 479.471
Ausland (nicht erhoben) 204

Tatsächlich verbreitete Auflage 479.675

Quelle: Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden

STRUKTUR-ANALYSE
EMPFÄNGER



Ausgabe Erscheinungs- Anzeigen- Themen Messen
Nr. termin schluss

1-2 20.01. 10.01. Messen und Veranstaltungen 2012 Learntec Karlsruhe, 31.1.–2.2.
Gesundheit & Vorsorge Dach + Holz Stuttgart, 31.1.–3.2.

3 03.02. 24.01. Konjunktur-Spiegel 4. Quartal 2011 Bautec Berlin, 21.2.–25.2.
Aus- und Weiterbildung
Mittelstandsfinanzierung

4 17.02. 07.02. Hallen- und Objektbau mit Solaranlagen Metav Düsseldorf, 28.2.–3.3.
Personalplanung und Zeitarbeit R+T Stuttgart, 28.2.–3.3.
Montagehotels

5 02.03. 21.02. IHM-Vorschau Eisenwarenmesse Köln, 4.3.–7.3.
Logistik: Fördern–Lagern–Heben Usetec Köln, 5.3.–7.3.
IT/Kommunikationstrends CeBit Hannover, 6.3.–10.3.
(mit handwerk magazin) LogiMat Stuttgart, 13.3.–15.3.

IHM München, 14.3.–20.3.
6 16.03. 06.03. IHM-Hauptausgabe fensterbau/frontale & HOLZ

E-Mobilität (Spezial) HANDWERK Nürnberg, 21.3.–24.3.
Energieversorgung eCarTec Paris, 3.4.–5.4.

7 07.04. 27.03. IHM-Bericht light + building Frankfurt, 15.4.–20.4.
Beratung und Services für den Mittelstand IFH Nürnberg, 18.4.–21.4.
Versicherungen für KMU Hannover Messe, 23.4.–27.4.

8 27.04. 17.04. Gesundheitswesen Invest Stuttgart, 27.4.–29.4.
Aus- und Weiterbildung
Geldanlage & Altersvorsorge

9 11.05. 30.04. Konjunkturspiegel 1. Quartal 2012
Gewerbebau mit Gerüst und Solar
Forderungsmanagement

10 25.05. 14.05. Firmenwagen und Fuhrpark AMI Leipzig, 2.6.–10.6.
Berufskleidung und Arbeitsschutz Intersolar München, 13.6.–15.6.
Regenerative Energien 
(Sonderbeilage mit handwerk magazin)

11 15.06. 04.06. Wirtschaftsstandorte/Gewerbegebiete
Franchise

THEMEN- UND 
ERSCHEINUNGSPLAN 2012



12 29.06. 19.06. Betriebswirtschaftliche Softwarelösung
Beratung und Services für den Mittelstand

13 13.07. 03.07. Steuer und Recht
Nachhaltiges Renovieren, Modernisieren 
und Sanieren

14 27.07. 17.07. Praxistest Deutscher Nutzfahrzeugpreis 2012 IFA Berlin, 31. 8.–5.9.
mit Online-Special
Finanzpartner für den Mittelstand
Hallen- und Objektbau

15-16 31.08. 21.08. Konjunktur-Spiegel 2. Quartal 2012
E-Mobilität (Spezial)
Logistik: Fördern–Lagern–Heben

17 14.09. 04.09. IAA Nutzfahrzeuge mit Deutscher IAA Hannover, 20.9.–27.9.
Nutzfahrzeugpreis 2012 Security Essen, 25.9.–28.9.
Betriebssicherheit und Brandschutz Renexpo Augsburg, 27.9.–30.9.
Versicherungen für KMU

18 28.09. 18.09. Gesundheitswesen
Regenerative Energien (mit handwerk magazin)
Mittelstandsfinanzierung

19 12.10. 01.10. Preisverleihung Deutscher Nutzfahrzeug- Arbeitsschutz aktuell Augsburg,
preis 2012 mit Online-Special 16.10.–18.10.
Berufskleidung und Arbeitsschutz Euroblech Hannover, 23.10.–27.10.

20 26.10. 16.10. Konjunktur-Spiegel 3. Quartal 2012
Smartphones und Apps für das Handwerk
Marketing/Werbepartner Rundfunk

21 09.11. 29.10. Vorschau Messejahr 2013
Geldanlage und Altersvorsorge

22 23.11. 13.11. Beratung und Services für den Mittelstand Heim & Handwerk München,
Hallen- und Objektbau 28.11.–2.12.

23 07.12. 27.11. Aus- und Weiterbildung
Unternehmensnachfolge und Existenzgründung

24 21.12. 11.12. Konjunktur-Jahresübersicht Bau 2013 München, 14.1.–19.1.
Logistik: Fördern–Lagern–Heben
Branche: SHK-Trends

In jeder Ausgabe veröffentlichen wir die Anzeigenrubrik „Unterricht/Aus- und Weiterbildung“.
Reisethemen auf Anfrage: Tel. 08247/354-112 · Autoseiten in jeder Ausgabe.
Fragen Sie nach unserem Online-Themen-Special. – Änderungen vorbehalten –

– 10 –
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1 Kurzcharakteristik: Die ‘Deutsche Handwerks Zeitung’ ist die größte Publika-
tion im Wirtschaftsbereich Mittelstand Handwerk in der Bundesrepublik. Sie ist
offizielles Mitteilungsorgan von 23 Handwerkskammern und des Baden-
Württembergischen Handwerkstags. Sie informiert mehr als 470 000 Hand-
werksbetriebe sowie klein- und mittelständische Unternehmen in Deutschland
über alle aktuellen wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Entwicklungen.
Unternehmer in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt werden im Ressort „Unternehmens-
führung“ kompetent und detailliert in den Bereichen Recht und Steuern, Be-
triebswirtschaft, Technik und Modernes Handwerk unterrichtet. Korresponden-
ten und Redakteure in Brüssel und Berlin erhöhen den Aktionsradius der Zei-
tung und informieren die Leser über bedeutende mittelstandsrelevante Entwick-
lungen. Regelmäßig kommen Entscheider aus Politik und Wirtschaft in Inter-
views und Analysen zu Wort. Mit Specials zu wirtschafts- und finanzpoliti-
schen Brennpunkten setzt die Redaktion Akzente bei Hintergrund und Doku-
mentation. Der Schwerpunkt der DHZ liegt auf der Nutzwertinformation für
den Leser und Unternehmer. Weitere redaktionelle Leistungen sind die exklusiv
für die DHZ vierteljährlich erscheinende Konjunkturanalyse für das Handwerk,
DHZ-Schwerpunkte zu betriebswirtschaftlichen und technologischen  Bereichen
sowie redaktionelle Beilagen zu praxisnahen Sonderthemen. Die ‘Deutsche
Handwerks Zeitung’ ist auch das amtliche Bekanntmachungsblatt der Interna-
tionalen Handwerksmesse bzw. der GHM, Gesellschaft für Handwerksaus-
stellungen und -messen mbH, München.

2 Organ: Offizielles Organ von 23 Handwerkskammern
3 Herausgeber: Die Handwerkskammern für Schwaben, Oberfranken, Chem-

nitz, Dresden, Erfurt, Freiburg, Heilbronn-Franken, Halle (Saale), Karls ruhe,
Kassel, Konstanz, Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, für München und
Oberbayern, für Mittelfranken, für Ostthüringen, Niederbayern Oberpfalz,
Rhein-Main, Reutlingen, Region Stuttgart, Südthüringen, Ulm, Wiesbaden und
für Unterfranken.

4 Redaktion: Burkhard Riering (Chefredakteur)
Dr. Lothar Semper (stellvertretender Chefredakteur, München),
Frank Muck (Redaktionsleitung Bad Wörishofen)

5 Anzeigen: Eva Maria Hammer (Anzeigenleiterin)

6 Jahrgang/Jahr und 64. Jahrgang 2012
Erscheinungsweise: zweimal monatlich

7 Verlag: Holzmann Medien GmbH & Co KG
Gewerbestraße 2
D-86825 Bad Wörishofen

8 Postanschrift: D-86816 Bad Wörishofen,
Postfach 13 42

9 Telefon: 0 82 47/3 54-01
10 Telefax: 0 82 47/3 54-41 26

E-Mail: anzdhzhm@holzmann-medien.de
Internet: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

12 Erscheinungs-/ siehe Themen- und Erscheinungsplan 2012
Redaktionsplan: in der Mitte

13 Bezugspreis: Jahresabonnement (Inland) 43,20 1 

(inkl. MwSt. u. Versand)
Jahresabonnement (Ausland) 56,40 1
(inkl. MwSt. u. Versand)
Einzel-Verkaufspreis 2,40 1
(inkl. MwSt. zzgl. Versand)

14 Umfangs-Analyse 2010 = 21 Ausgaben
Gesamtumfang: 398 Seiten = 100 %
Redaktionsteil: 233,40 Seiten =  58,65 %
Anzeigenteil: 164,60 Seiten =  41,35 %
davon
Gelegenheitsanzeigen: 34,86 Seiten = 21,18 % (vom Anzeigenumfang)
Einhefter: –
Beilagen: 61 Stück

15 Inhalts-Analyse des Redaktionsteils 2010: Nicht erhoben

REDAKTION/VERLAG
UMFANGS- UND INHALTS-ANALYSE



MITTELSTAND HANDWERK IN ZAHLEN

Leistungsdaten
987.818 Unternehmen 
in allen Größenordnungen
Investitionspotenzial: 
etwa 12,8 Mrd. 1 jährlich
493,0 Mrd. 1 Jahresumsatz
4,73 Mio. Arbeitsplätze
Ausbildungsquote: 9,3 % 
(= Anteil an allen Handwerksbeschäftigten)
Existenzgründungen 2010: 86.000

Anzahl der Betriebe nach Handwerksgruppen

212.890

71.386

40.458

26.229

513.016

123.839
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Gesamthandwerk 987.016

Lebens-
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gewerbe

Kraftfahr-
zeuggewerbe

St
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 3

1.
12

.2
01

0

Schubkraft im Mittelstand Handwerk
handwerk magazin 73.521 verbr. Expl. (IVW 2/11)
+ Deutsche Handwerks Zeitung* 479.653 verbr. Expl. (IVW 2/11)

= Selbstständigen Kombi: verbreitete Auflage 
zusammen 553.174 Exemplare.

Für zeitgleiche  Anzeigen aus der gleichen 
Kampagne in beiden  Publikationen erhalten 
Sie  zusätzlich 10 % Rabatt.
Ihr Vorteil: Bundesweite Komponente!
* Hauptverbreitungsgebiete: Baden-Württemberg, Bayern, 

Hessen, Sachsen (Chemnitz, Dresden), Sachsen-Anhalt (Halle),
Thüringen

– 12 –



ONLINE-WERBUNG

1 Web-Adresse (URL):  http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de
2 Kurzcharakteristik: deutsche-handwerks-zeitung.de ist das Nachrichtenportal für das

Handwerk. Entscheider in kleineren und mittelständischen Unterneh-
men finden auf der Website der Deutschen Handwerks Zeitung
tagesaktuelle Nachrichten aus Wirtschaft und Politik – überregional
und regional – sowie Branchennews, Steuertipps und Praktisches für
den Handwerksbetrieb wie Autotests und Tipps zur Unternehmens-
führung. Zusammen mit dem neu gestalteten Anzeigenmarkt bildet
die Website ein exakt auf die Zielgruppe Handwerk und Mittelstand
zugeschnittenes Online-Portfolio. Die Website überzeugt mit vielen
multimedialen Funktionen und einem neuen, frischen Layout.

3 Zielgruppe: Selbstständige Unternehmer aus dem Mittelstand Handwerk.
4 Verlag: Holzmann Medien GmbH & Co. KG

Media Sales & Services Deutsche Handwerks Zeitung
Postfach 13 42, D-86816 Bad Wörishofen
Gewerbestr. 2, D-86825 Bad Wörishofen
Telefon: 0 82 47/3 54-01, Fax: 0 82 47/3 54-4126
Internet: www.holzmann-medien.de
E-Mail: anzdhzhm@holzmann-medien.de

5 Ansprechpartner: Holzmann Medien
Manuela Müller
Telefon: 0 82 47/3 54-1 47, Fax: 0 82 47/3 54-41 47
E-Mail: manuela.mueller@holzmann-medien.de

6 Zugriffskontrolle:  IVW-Online
7 Zugriffe:  auf Anfrage
8 Datenanlieferung: 3 Tage vor Schaltbeginn per E-Mail an

manuela.mueller@holzmann-medien.de
Dateigröße max. 20 KB (Flash 30 KB), gif-, jpeg-, HTML-,
swf-, png-Format
Flash-Werbemittel müssen mit einem clickTag versehen werden.
Technische Spezifikationen bitte telefonisch anfordern.
Nennung der Ziel-URL, damit auf die Kundenwebseite verlinkt
 werden kann.

10 Werbeformen und Preise: Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Werbeform* Dimension (Breite x Höhe) TKP

Superbanner 728 � 90 Pixel 60,  – 4

Skyscraper 160 � 600 Pixel 65,  – 4

ContentAd 300 � 250 Pixel 75,  – 4

FlashLayer 400 � 400 Pixel 100,  – 4

* Weitere Werbeformen auf Anfrage.

11 Rabatte: Nach Umsatz ab 1.500,– 1 –  3 %
ab 3.000,– 1 –  5 %
ab 5.000,– 1 – 10 %
ab 7.000,– 1 – 15 %
ab 9.000,– 1 – 20 %

Rabattübernahme aus Printabschluss ist alternativ möglich. 
12 Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Ab-

zug. Bei Vorauszahlung 2 % Skonto.
Bankverbindungen: Sparkasse Memmingen, Kto. 101 709, BLZ 731 500 00

IBAN: DE 50 7315 0000 0000 1017 09
SWIFT-Adresse/BIC: BYLADEM1MLM
Postbank München, Kto. 17 930-807, BLZ 700 100 80
IBAN: DE07 7001 0080 0017 9308 07, BIC: PBNKDEFF
für Zahlungen aus Österreich:
BAWAG P.S.K. Wien, Kto. 1 337 198, BLZ 60 000
IBAN: AT27 6000 0000 0133 7198, BIC: OPSKATWW
für Zahlungen aus der Schweiz: PostFinance, Kto. 80-54 743-1
IBAN: CH55 0900 0000 8005 4743 1, BIC: POFICHBEXXX
USt.-ID-Nr.: DE 129 204 092
Für die Abwicklung gelten die aktuelle Preisliste und die 
Geschäftsbedingungen des Verlages.

– 13 –

9 Externer AdServer-
Einsatz: auf Anfrage

Exklusiver Zugang zur Zielgruppe
Mittelstand Handwerk!
Branchenübergreifend 
und mit hoher Reichweite.

Informieren Sie sich unter www.handwerks-channel.de
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Wallpaper (siehe Einzelformate)
Kombination aus Superbanner und Skyscraper.
Wallpaper färben meist den oberen und rech-
ten Seitenrand der Website ein. Ein aufmerk-
samkeitsstarkes Werbemittel, welches den 
Wiedererkennungswert stark erhöht.

TandemAd/TripleAd (siehe Einzelformate)
Die Auslieferung von gemeinsam agierenden
 klassischen Werbemitteln dient einer äußerst 
starken Wahrnehmung. 

FlashLayer (400 x 400 Pixel)
Ein FlashLayer ist ein auf DHTML basierendes 
animiertes Werbeformat. Dieses ist großflächig 
und hat einen unbegrenzten Spielraum bei der 
Gestaltung. Die Einblendung erfolgt bei Aufruf 
der Homepage (Startseite) direkt über dem Content.

Skyscraper (120 x 600 Pixel)
Wide Skyscraper (160 x 600 Pixel)
Expanded Skyscraper (max. 420 x 600 Pixel)
Der Skyscraper wird am rechten Bildschirmrand 
 neben dem Content platziert. Diese Werbeform 
zeichnet sich durch großen kreativen Gestaltungs-
spielraum und die sehr gute Wahrnehmung durch 
den User aus.

Superbanner (728 x 90 Pixel)
Expanded Superbanner (max. 728 x 250 Pixel)
Aufmerksamkeitsstarkes Werbeformat mit vollflächi-
ger Präsenz in der Bannerleiste. Einsatz im sofort 
sichtbaren Bereich mit großem kreativen 
Gestaltungsspielraum.

ContentAd/Medium Rectangle (300 x 250 Pixel)
Prominente Platzierung im redaktionellen Umfeld 
der Website. Durch diese Platzierung ist das 
Werbemittel permanent sichtbar und rückt in das 
Blickfeld des Users.

ONLINE-WERBUNG
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ONLINE-WERBUNG

Exklusiv und gezielt.
Platzieren Sie Ihre Anzeige im Newsletter – der erfolgreichen Werbeplatt-
form. Sie erreichen die Entscheider aus allen Branchen der qualitativ hoch-
wertigen Zielgruppe Mittelstand Handwerk.

DHZ aktuell
Die Deutsche Handwerks Zeitung publiziert täglich den Newsletter 
DHZ aktuell mit aktuellen Nachrichten sowie Praxis-, Marketing- und Steuer-
tipps für den selbstständigen Unternehmer im Mittelstand Handwerk.

Empfänger
auf Anfrage

Erscheinungsweise
täglich (Mo–Fr)

Format | Preis je Ausgabe
Fullsizebanner 300,00 €
Bild-/Textanzeige 250,00 €

Exklusiver Zugang zur Zielgruppe
Mittelstand Handwerk!
Branchenübergreifend 
und mit hoher Reichweite.

Informieren Sie sich unter www.handwerks-channel.de
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HANDWERKS-CHANNEL

Nutzen Sie Ihr Potenzial
Das Handwerk ist mit 988.000 Unternehmen in Deutschland der stärkste
Wirtschaftszweig neben der klassischen Industrie.

Führende Wirtschaftsexperten bezeichnen sie als „Macher“ oder gar „Mana-
ger des Jahres“. Mit ihnen steht und fällt die Wirtschaft: Die Handwerksunter-
nehmer in Deutschland schaffen knapp 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Gut zu wissen, dass in Zeiten der globalen Konjunktur ein gigantisches Po-
tenzial im Inland liegt: im Mittelstand Handwerk, das jetzt überdurchschnitt-
lich von den Konjunkturmaßnahmen profitiert.

Etwa 12.000 Patente gehen auf das Konto des Mittelstands. Nach Schät-
zung des Bundesamtes für Wirtschaft stammen 70 Prozent aller innovativen
Produkte und Dienstleistungen aus kleinen und mittleren Unternehmen ein-
schließlich Handwerk.

Mittelständische Handwerksunternehmen agieren auf den unterschiedlichsten
Märkten, arbeiten als Zulieferer für Schlüsselindustrien und entwickeln kom-
plexe High-Tech-Lösungen. Sie haben Nischenmärkte für sich entdeckt und 
erobert. Sie erfinden und vermarkten sehr erfolgreich und sind näher am 
Kunden als jeder Großkonzern.

Mit der Innovationsfreude geht auch ein riesiger Investitionsbedarf einher. 
Die Investitionsentscheidungen hierzu werden vom Mittelstand Handwerk 
direkt und ohne lange bürokratische Wege getroffen. Und wo informiert 
sich die hochkarätige Zielgruppe? Auf den B2B-Online-Portalen des Hand-
werks-Channel.

Wir liefern die Kernkompetenz im Handwerk
Unser Vermarktungsportfolio bündelt eine Auswahl von hochwertigen 
starken Markenportalen für Ihre erfolgreiche Online-Kommunikation. Sie 
erhalten den exklusiven Zugang zur qualitativen Zielgruppe Handwerk –
branchenübergreifend und mit hoher Reichweite in diesem ausgewählten
B2B-Segment.

Channelübersicht
deutsche-handwerks-zeitung.de
handwerk-magazin.de
boden-wand-decke.de
fleischerei.de
gff-magazin.de
rationell-reinigen.de
rw-textilservice.de

Demnächst im Handwerks-Channel
fussbodenbau.de
sicht-sonnenschutz.com

Zugriffskontrolle IVW Online
Zugriffe auf Anfrage

Exklusiver Zugang zur Zielgruppe
Mittelstand Handwerk!
Branchenübergreifend 
und mit hoher Reichweite.

Informieren Sie sich unter www.handwerks-channel.de
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Für die Schaltung von Anzeigen und sonstigen Werbemitteln in den Print- und Onlinemedien der Holzmann Medien GmbH & Co. KG („Holz-
mann“), Gewerbestraße 2, 86825 Bad Wörishofen, gelten ausschließlich die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“).
1. „Auftrag“ im Sinne dieser AGB ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel
(gemeinsam „Anzeigen“) von Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten („Auftraggeber“) in einer Druckschrift („Druckschrift“)
und/oder in Onlinemedien zum Zweck der Verbreitung. Ein Werbemittel in Onlinemedien kann beispielsweise aus einem oder mehreren der
folgenden Elemente bestehen:
– aus einem Bild und/oder Text, aus Tonfolgen und/oder Bewegtbildern (z.B. Banner, Skyscraper, Pop-up);
– aus einer sensitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels einer vom Auftraggeber genannten Onlineadresse zu weiteren Daten
herstellt, die im Bereich des Auftraggebers und/oder Dritten liegen (z.B. Link).
2. Aufträge können persönlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, Telefax oder per Internet aufgegeben werden. Holzmann haftet nicht für
Übermittlungsfehler. Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen kommt der Vertrag erst nach schriftlicher Bestätigung
durch Holzmann zustande. Auftragsbestätigungen über EDV (z.B. per E-Mail) sind auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich. Nach Anzeigen-
schluss bzw. bei Onlinemedien fünf Werktage vor Aufschaltung sind Stornierungen, Änderungen von Größen, Formaten und Wechsel von
Farben nicht mehr möglich.
3. „Abschluss“ ist ein Auftrag, bei dem Rabatte gemäß der jeweiligen Preisliste gewährt werden und bei dem die einzelnen Veröffentlichun-
gen der Anzeigen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Die in der Preisliste vorgesehenen Rabatte werden nicht gewährt für Auftraggeber,
deren Geschäftszweck unter anderem darin besteht, für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemein-
same Rabattierung zu beanspruchen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
schluss abgerufen und veröffentlicht wird.
4. Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die Holzmann nicht zu vertreten hat, so hat der
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Ab-
nahme entsprechenden Nachlass Holzmann zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risiko-
bereich von Holzmann beruht. Der Auftraggeber hat, sofern nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen
Abnahme von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass. Der Abruf weiterer Anzeigen über die im Auftrag genannte Menge
hinaus steht unter dem Vorbehalt vorhandener Kapazität.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen von gedruckten Anzeigen werden Text-Millimeterzeilen ggf. dem Preis entsprechend in
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig bei Holzmann eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass
dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Platzierungszusagen und der Ausschluss von Konkurrenzanzeigen sind nur wirksam, wenn
Holzmann dies schriftlich bestätigt.
7. Textteilanzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf-
grund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche von Holzmann mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich
gemacht.
8. Holzmann behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen oder zu sperren, wenn deren
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen, insbesondere gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches oder des Jugendschutz-
rechts, verstößt oder vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder deren Veröffentlichung für Holzmann
wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder wenn Anzeigen Werbung Dritter oder für
Dritte enthalten oder deren Inhalt gegen die Interessen der herausgebenden Verbände und Organisationen verstößt.
Insbesondere kann Holzmann eine bereits veröffentlichte Anzeige zurückziehen und/oder sperren, wenn der Auftraggeber nachträglich Ände-
rungen der Inhalte der Anzeige selbst vornimmt oder die Daten nachträglich verändert werden, auf die durch einen Link verwiesen wird und
hierdurch die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt werden. Beilagenaufträge sind für Holzmann erst nach Vorlage eines Musters und des-
sen Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbund-
werbung), bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung von Holzmann. Diese berechtigt Holzmann zur Erhe-
bung eines Verbundaufschlages. Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber unverzüglich mitge-
teilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen oder anderer Werbemittel ist allein der
Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen Druckunterlagen oder Daten für Onlinewerbemittel ist der Auftraggeber ver-

pflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vorgaben von Holzmann entsprechende Vorlagen für Anzeigen
anzuliefern. Die Vorlagen für digitale Druckunterlagen müssen Holzmann bis zum jeweiligen Anzeigenschluss, die Vorlagen für Onlinewerbe-
mittel spätestens fünf Werktage vor Schaltungsbeginn vorliegen. Kosten von Holzmann für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertreten-
de Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der
Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Mög-
lichkeiten. Dies gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben von Holzmann zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen
einhält. Der Auftraggeber hat vor einer digitalen Übertragung von Daten dafür Sorge zu tragen, dass diese frei von Computerviren sind. Ent-
deckt Holzmann auf einer ihm übermittelten Datei Computerviren, wird diese Datei gelöscht, ohne dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche
geltend machen könnte. Holzmann behält sich vor, den Auftraggeber auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche, durch
den Auftraggeber infiltrierte Computerviren Holzmann Schäden entstanden sind. Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht
offenkundig, so hat der Auftraggeber bei ungenügender Veröffentlichung keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten Wer-
beschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht rechtzeitig vor Veröffentlichung der nächstfolgenden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist.
10. Druckunterlagen/Medien werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Druckunterlagen/Medien wer-
den nicht länger als ein Jahr nach letzter Einschaltung von Holzmann aufbewahrt.
11. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige oder bei unge-
nügender Wiedergabequalität des Werbemittels Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzver-
öffentlichung des anderen Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemittels be-
einträchtigt wurde. Holzmann hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn diese einen Aufwand
erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu
dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht oder diese für Holzmann nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre. Lässt Holzmann
eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des anderen Werbemittels gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die
Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrags. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängig-
machung des Auftrags ausgeschlossen. Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht
werden. Bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen Reklamationen binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend
gemacht werden. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Hand-
lung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Lieferung und Ver-
zug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung von Holzmann für
Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet Holzmann darüber
hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahr-
lässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Die Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Alle gegen Holzmann gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren
in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen.
12. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurück-
gesandten Probeabzüge. Holzmann berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
13. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.
14. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im Einzelfall schriftlich eine andere
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
15. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Holzmann kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist Holzmann berechtigt, auch während der Laufzeit
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Voraus-
zahlung des Betrages zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
16. Holzmann liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrags werden Anzeigenausschnitte, Beleg-
seiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche
Bescheinigung von Holzmann über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
17. Aus einer Auflagenminderung kann – vorbehaltlich der Regelung der Ziffer 18 dieser AGB – nach Maßgabe des Satzes 2 bei einem
Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten
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Anzeige beginnenden Insertionsjahres die Garantieauflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung
berechtigender Mangel, wenn und soweit sie
– bei einer Garantieauflage bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 20 v.H,
– bei einer Garantieauflage bis zu 100.000 Exemplaren mindestens 15 v.H.,
– bei einer Garantieauflage bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 v.H,
– bei einer Garantieauflage über 500.000 Exemplaren mindestens 5 v.H. beträgt.
Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziffer 24 bleibt unberücksichtigt. Als Garantieauflage gilt die in der Preisliste oder auf andere
Weise genannte durchschnittliche Auflage oder, wenn eine Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich verkaufte Auflage des vorausgegan-
genen Kalenderjahres. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn Holzmann dem Auftraggeber
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten
konnte.
18. Abweichend von Ziffer 17 dieser AGB berechtigt eine Auflagenminderung von Titeln, die heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen,
nur dann zu einer Preisminderung, wenn und soweit sie bei einer Auflage (Garantieauflage) von bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H. und
bei einer Auflage (Garantieauflage) von über 500.000 Exemplaren 5 v.H. überschreitet. Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziffer 24
bleibt unberücksichtigt. Die der Garantie zugrunde liegende Auflage ist die gesamte verkaufte Auflage im Sinne der Definition der IVW. Sie
errechnet sich für das Insertionsjahr aus dem Auflagendurchschnitt der vier Quartale vor dem Insertionsjahr, soweit nicht von Holzmann eine
absolute Auflagenzahl als Garantie in der jeweiligen Preisliste angegeben wurde. Voraussetzung für einen Anspruch auf Preisminderung ist
ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der Mengenstaffel und für mindestens drei Ausgaben. Grundlage für die Berechnung der Preisminde-
rung ist der Auftrag pro Unternehmen, soweit nicht bei Auftragserteilung eine Abrechnung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definie-
ren sind, vereinbart wurde. Die mögliche Auflagenminderung errechnet sich als Saldo der Auflagenüber- und Auflagenunterschreitungen der
belegten Ausgaben innerhalb des Insertionsjahres. Die Rückvergütung erfolgt am Kampagnenende auf Basis des Kundennettos unter Berück-
sichtigung der bereits gewährten Agenturvergütung als Naturalgutschrift oder, wenn dies nicht mehr möglich ist, als Entgelt. Ein Anspruch auf
Rückvergütung besteht nur, wenn die Rückvergütungssumme mindestens 2.500,00 Euro beträgt.
19. Bei Ziffernanzeigen wendet Holzmann für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf
Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen
sendet Holzmann zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Holzmann kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die
eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht
500 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht
entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftrag-
geber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.
20. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen („Agenturen“) sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit
den Werbungtreibenden an die Preisliste von Holzmann zu halten. Mittlervergütung wird nur an nachgewiesene Agenturen vergütet. Holz-
mann behält sich die Rückforderung geleisteter Mittlervergütung an nicht nachgewiesene Agenturen vor. Die gewährte Mittlervergütung darf
an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Aufträge durch Agenturen werden in deren Namen und auf deren
Rechnung erteilt. Soweit Agenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag im Zweifel mit der Agentur zustande. Soll ein Werbungtreibender
Auftraggeber werden, muss dies gesondert unter namentlicher Nennung des Werbungtreibenden vereinbart werden. Holzmann ist berech-
tigt, von der Agentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.
21. Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind gegenüber Unternehmern wirksam, wenn sie von Holzmann mindestens einen
Monat vor Veröffentlichung der Anzeige angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu.
Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen in Textform nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden. Für Anzei-
gen auf Sonderseiten, in Sonderbeilagen und Kollektiven kann Holzmann von der Preisliste abweichende Preise festsetzen.
22. Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist der schriftliche Nachweis des Konzern-
status des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen
denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent besteht. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung
eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines Handelsregister-
auszuges nachzuweisen. Der Nachweis muss spätestens bis zum Abschluss des Insertionsjahres erbracht werden. Ein späterer Nachweis
kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch Holz-
mann. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unverzüg-
lich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung.
23. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die
Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit und die Übermittlung der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und
Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt Holzmann im Rahmen des Auftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen

der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. Ferner wird Holzmann von den Kosten zur notwendigen Rechtsver-
teidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Holzmann nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechts-
verteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Der Auftraggeber räumt Holzmann die für die zweckgemäße Nutzung der Anzeigen in den
jeweiligen Print- und Onlinemedien erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte ein, insbesondere
die jeweils erforderlichen Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, Bearbeitung, zu öffentlichem Zugänglichmachen,
Einstellen in einer Datenbank, Entnahme aus einer Datenbank und Bereithalten zum Abruf, und zwar zeitlich, räumlich und inhaltlich in dem
für die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang.
24. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allge-
meiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb von Holzmann als auch in fremden Betrieben, derer sich
Holzmann zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat Holzmann Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Printanzeigen,
wenn das Verlagsobjekt mit 80 Prozent der im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Aufla-
ge von Holzmann ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Auslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem
die garantierte verkaufte oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. Ist die Durchführung eines Auftrags in On-
linemedien aus Gründen, die Holzmann nicht zu vertreten hat, nicht oder nur teilweise zu bewerkstelligen, so wird diese nach Möglichkeit
nachgeholt. Solche Gründe sind insbesondere bei Rechnerausfall, höherer Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Störungen
aus dem Verantwortungsbereich von Dritten (z.B. anderen Providern), Netzbetreibern oder Leistungsanbietern oder aus vergleichbaren Grün-
den gegeben. Bei Nachholung in angemessener und zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt der Vergütungsanspruch des Anbie-
ters bestehen.
25. Jeder Auftrag wird unter Berücksichtigung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen abgewickelt. Holzmann ist berechtigt,
Bruttowerbeumsätze und vergleichbar relevante Daten des Auftraggebers auf Produktebene zur Veröffentlichung an Unternehmen weiterzu-
leiten, die sich mit der Erhebung und Auswertung solcher Informationen beschäftigen. Diese Daten werden dort aggregiert und in anony-
misierter Form in den Markt kommuniziert.
26. Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf Papier gelieferten Farbproof mit Medienkeil zuverlässig
verarbeitet werden. Ohne Farbproof können Farbabweichungen entstehen. Diese begründen keinen Preisminderungsanspruch.
27. Unerwünschte Druckresultate, die sich auf eine Abweichung des Auftraggebers von den technischen Angaben zur Erstellung und Über-
mittlung von Druckunterlagen zurückführen lassen, begründen keinen Preisminderungsanspruch.
28. Für Aufträge, die in den Onlinemedien veröffentlicht werden, gewährleistet Holzmann eine dem jeweils üblichen technischen Standard
entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels. Dem Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es im elektronischen Bereich nach
dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies Programm zu erstellen. Die Gewährleistung gilt nicht für un-
wesentliche Fehler. Ein Fehler in der Darstellung liegt nicht vor, wenn er hervorgerufen wird durch Verwendung einer nicht geeigneten
Darstellungssoft- und/oder Hardware, Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber, Rechnerausfall bei Dritten (z. B. anderen Provi-
dern), unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf sog. Proxys, Ausfall des Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden (fort-
laufend) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert. Bei einem Ausfall des Ad-Servers über einen
erheblichen Zeitraum (mehr als zehn Prozent) im Rahmen einer zeitgebundenen Festbuchung entfällt die Zahlungspflicht des Auftraggebers
für den Zeitraum des Ausfalls. Bei Crossmediabuchungen entfällt die Zahlungspflicht in anteiliger Höhe zum überschießenden Betrag einer
reinen Printanzeige. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
29. Holzmann hält die Zahl der Zugriffe auf Onlinewerbemittel innerhalb von zehn Werktagen nach Ausführung des Auftrags für den Auf-
traggeber zum Abruf bereit.
30. Bei Neuaufnahme einer Geschäftsverbindung und Aufträgen aus dem Ausland behält sich Holzmann vor, Vorauszahlung zum Anzeigen-
schlusstermin zu verlangen. Bei Aufträgen aus dem Ausland erfolgt die Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung unter der Vor-
aussetzung, dass Steuerbefreiung besteht und vom Auftraggeber schriftlich nachgewiesen wird. Holzmann behält sich die Berechnung der
Mehrwertsteuer in der gesetzlich geschuldeten Höhe für den Fall vor, dass die Finanzverwaltung die Steuerpflicht bejaht. Holzmann behält
sich das Recht vor, fehlerhafte Auftragsrechnungen innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstellung zu korrigieren.
31. Erfüllungsort ist der Sitz von Holzmann Medien. Es gilt deutsches Recht. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz von Holzmann Medien. Soweit
Ansprüche von Holzmann nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbe-
kannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz von Holzmann Medien vereinbart.
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E-Mail anzdhzhm@holzmann-medien.de

Ihre Gesprächspartner im Verlag:
Anzeigenleiterin:
Stellvertr. Anzeigenleiter:
Anzeigenverkauf:

Anzeigendisposition:
Regional und Reise
Regional
Gesamtausgabe
Rubriken
Rubriken und Online

Telefon:  E-Mail:
Eva Maria Hammer 0 82 47/3 54-1 77 eva-maria.hammer@holzmann-medien.de
Oliver Blome 0 82 47/3 54-1 29 oliver.blome@holzmann-medien.de
Manuela Müller 0 82 47/3 54-1 47 manuela.mueller@holzmann-medien.de
Sandra Königsberger 0 82 47/3 54-1 50 sandra.koenigsberger@holzmann-medien.de
Anja Zacher 0 82 47/3 54-1 12 anja.zacher@holzmann-medien.de
Carolin Koch 0 82 47/3 54-1 34 carolin.koch@holzmann-medien.de
Manfred Giesel 0 82 47/3 54-1 33 manfred.giesel@holzmann-medien.de
Andrea Bauer 0 82 47/3 54-1 31 andrea.bauer@holzmann-medien.de
Annerose Kelleter 0 82 47/3 54-1 36 annerose.kelleter@holzmann-medien.de

Gebiete:
Bremen, 
Hamburg, 
Mün ster, 
Nieder sachsen, 
Osna brück, 
Ostwest falen, 
Schles wig-
Holstein

Dirk Struwe
Medienvermarktung
Poelchaukamp 8 | 22301 Hamburg
Telefon 0 40/28 05 80-60 | Telefax 0 40/28 05 80-89
E-Mail info@struwe-media.de

MuP Verlag GmbH | Christoph Mattes
Nymphenburger Straße 48 | 80335 München
Telefon 0 89/1 39 28 42-0 
E-Mail christoph.mattes@mup-verlag.de

Gebiete:
Nordrhein- 
Westfalen
ohne Münster,
Osnabrück und
Ostwestfalen

Verlagsbüro West
Dipl.-Kfm. Michael Nieter
Neusser Platz 22 | 50670 Köln
Telefon 02 21/9 72 52 22 | Telefax 02 21/9 72 52 21
E-Mail info@globalmediapartners.com

Gebiete:
Hessen,
Rheinland-Pfalz,
Saarland

Medienberatung Uwe Stolte
Groosstraße 4 | 65343 Eltville
Telefon 0 61 23/7 01 68 84 | Telefax 0 61 23/7 39 10
E-Mail uwe.stolte@medienberatung-stolte.de

Gebiet:
Baden-
Württemberg

recon-marketing GmbH | Thomas Breitenstein
Werderstr. 134 | 74074 Heilbronn
Telefon 0 7131/79 30-310 oder -3 02
Telefax 0 71 31/79 30-350
E-Mail verkauf@recon-marketing.de

Eine Wirtschaftspublikation der
Holzmann Medien

ÜBERREGIONALE 
VERLAGSBEAUFTRAGTE
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